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Soll- und Steil
^rauttiweiustencl'.

Der Buudesrath hat in seiner Sitzung von! 14. Dctober 
lE9ll den nachstehenden Beschluß gefaßt:

An Stelle der iin ^ 20 Irr. Ir der Ausführungsbestim- 
nruugen zuin ?Brauntweinsteuergesetz vorn 16. Juni 1895 
vorgesehenen B r e n nst e u e r v er g ü t n n g werden von'. 1. 
November d. I. ab bei der stenersreien Verwendung von 
Branutivein zu gewerblichen re. Zwecken folgende Brenn- 
steuervergütnngen für jedes Liter reinen Alcohols gewährt: 

a) in denjenigen Fällen, in denen Branntwein zur Essig­
bereitung verwendet wird, 0,06 Mk.,

5. in denjenigen Füllen, in denen Branntwein mit dem 
allgemeinen Denaturirungsmittel denatttrirt wird, 
0,015 Mk.

Die beschlossene Erhöhung der Vergütung bei der Essig­
bereitung auf das Doppelte des bisherigen Satzes ist dadurch 
ermöglicht worden, daß sich während des ersten Jahres der 
Geltung der Branntweinsteuernovelle von 1895 (Juli 1895 
bis Juni 1896) bei der neueingeführten Brennfteuer ein 
Neberschuß von 1339 734 Alk. ergeben hat, welcher nach 
H 43 o des Branntweinsteuergesetzes vom 24. Juni 1887/
16. Juni 1895 unter Aufrechterhaltung der bisher gewährten 
Brennsteuervergütung zur Gewährung weiterer derartiger 
Vergütungen zu verwenden ist. Nach der Fassung des Ge­
setzes kommt hierbei zunächst die Erhöhung der Vergärung 
für den zur Essigbereituug verwendeten Branntwein in Be­
treibt. Der mit dem bisherigen Vergütungssatz von 3 Mk. 
für jedes Hektoliter Alkohol beabsichtigte Schutz der durch 
den Mettbewerb des aus Holz bereiteten Essigs (Essigessenz) 
bedrohten Alkoholessig-Jndustrie vor einer Vertheuerung ihres 
Rohmaterials hat sich nicht als ausreichend erwiesen; viel­
mehr hat die wachsende Konkurrenz des Holzessigs eine wei­
tere Unterstützung der Alkoholessig-Jndustrie erforderlich ge­
macht. Da die eingeführte Erhöhung des Vergütungssatzes 
für den zur Essigbereituug verwendeten Branntwein die vor­
handenen und fernerhin zu erwartenden lleberschüsse nicht 
erschöpft, ist weiterhin eine Vergütung für denjenigen Brannt­
wein, der mit dem allgemeinen Denaturirungsmittel denatn- 
rirt wird, mit Rücksicht darauf eingeführt worden, daß die 
dadurch herbeigeführte Ermäßigung des Branntweinpreises 
nicht auf eine gewisse Anzahl von Gewerbetreibenden be­
schränkt bleibt, sondern der breiten Masse der Bevölkerung 
für ihren häuslichen und kleingewerblichen Bedarf zu gute 
kommt.

ertkchmsches.
Das kaiserliche Gesundheitsamt hat festgestellt, daß eine 

zur Bereitung von künstlichem Rum geeignete Essen-, soge­
nannte weiße I a m a i k a - R u m e s s e n z, a u s mit dem 
allgemeinen Denaturirungsmittel denaturiertem Brannt­
wein hergestellt werden kann, wenn dieser Branntwein 
unter Beigabe von großen Mengen Schwefelsäure, Holzessig 
und Braunstein und von gewissen anderen Zuthaten destillirt 
wird. Den sännntlichen -Zoll- und Steuerbehörden und deren 
untergebenen Beamten ist daher vom Finanzministerium in 
einem kürzlichen Erlasse znr Pflicht gemacht, sorgfältig darüber 
zu wachen, ob etwa derartige Rumessenz oder mit solcher be­
reiteter Kunst-Rum hergestellt oder in größerem Umfange in 
den Verkehr gebracht wird. In Verdachtsfällen sollen Proben 
der bezeichneten Waaren und zwar thunlichst von Rum- 
essenz mindestens 50 vorn, von Kunst-Rum mindestens 2 
Liter an das Kaiserliche Gesundheitsamt zur Untersuchung 
eingesandt werden. Auch soll darauf geachtet werden, ob 
diese Waaren von inländischen Fabrikanten exportirt werden.

Jolle.
Verordnung I 7821 des Hamb. General- 
z o lld irecto rs clcl Hamburg, den 4. September 
18 96 betr.

Tanfirmlg von Besatzgeflechten aus wollenen F tzlzstreisen 
und Sparterie.

Auf die Eingabe rc. erwidere ich ergebenst, daß zum 
Garniren von Damenhüten bestimmte Besätze nach Art der 
von Ihnen vorgelegten Probe, bestehend aus einem ange­
nähten Geflecht von wollenen Filzstreifen und Sparterie als 
wollene Posamentirwaare anzusehen und daher nach dem 
Satze der Nr. 41 ck 6 n von 150 Alk. für 100 llzg zur 
Verzollung zu ziehen find.

Abschrift zur Nachricht und Beachtung an die Haupt- 
Zollämter.

Falls etwa statt der einfachen Sparterie, welche sich 
tarifarisch ohne Rücksicht auf die Art der verwendeten Fäoen 
als eine Strohwaare darstellt, eine mit Seidenfäden um­
sponnene Baumwollensparterie mit den Filzstreifen zusammen­
geflochten sein sollte, wie dies, bei einer anderen hiesigen 
Zollstelle vorgekommen ist, würde das Geflecht als eine halb­
seidene Posamentirwaare außer Verbindung mit Metallfäden 
nach dem Satz der Nr 30 1 des Zolltarifs mit 450 Alk. 
für 100 IrK in Verzollung zu nehmen sein.

Persönliche Dienstverhältnisse der Kramten
Eine soeben ergangener Erlaß des Herrn 

F i na nz ministers ordnet au, daß diejenigen 
H a u p t a m tsass i st eute n u ud Ei n n e h m e r I. K l., 
w e l ch e s i ch m inde st e n s 10 Jahre in die s e r D i e u st- 
st e! lu ng b e sin d e u, in wichtigrren EtrllkN gute Di e n st e 
g, e l e i st e t und si ch b i s h er ladet los g e f ü h r t h a b e n, 
z ur V erleihu ng des Titels Hkupst Zoll (Steuer) Amts- 
StkrcLär bezw. Zoll (Steuer) RertdanL vor z ufchlag e n 

n d. Wir kommen noch darauf zurück.

Zur Lage unserer FimmZi-eamtur
brachte die „Deutsche Warte" kürzlich in ihrem Sprechsal 
einen Artikel, der sich eng an das anschließt, was wir wie­
derholt in unserem Blatte zur Sprache gebracht haben. 
Einige neue Gesichtspunkte in diesem Artikel lassen wir ihrer 
Wichtigkeit wegen im Wortla utfolgen. Der Verfasser meint:

„daß auch andere, als die Fachkreise, nämlich die berufenen 
Vertreter des Zölle und Steuern zahlenden Publikums d. h. 
des gestimmten Volks, ein wesentliches Interesse harnn haben, 
daß sich die von ihm schwer kontrolierbare Verwaltung seiner 
Finanzen in guten Händen befindet und daß seine Finanz- 
beamten eine, wenn auch bescheidene, so doch auskömmliche 
und gesicherte soziale Stellung einnehmen.

Eine solche Stellung ist nach langjähriger, vielseitiger 
Erfahrung die stärkste und sicherste Schutzwehr gegen Versu­
chungen aller Art, welche voruehmlich an die Finanzbeamte!! 
in vielerlei Gestalt herantreten.

Aeußere Kontrollmaßregeln, wie häufige und unvermutere 
Kassenrevisionen, hohe Kautionen und strenge Srrafen sind 
wohl Hilfs-, aber keine wirklichen Schutzmittel, nur dem 
Fiskus die ihm gebührenden Einnahmen im vollen Umgänge 
zu sichern.


